
 
 

Wallonische Kommission für Energie (CWaPE), route de Louvain-La-Neuve 4 bte 12, 5001 NAMUR (Belgrade) 
Tel. 081 33 08 10 - Fax 081 33 08 11 - www.cwape.be  

 
 
 
 
 
 
 
Datum des Dokuments: 07.01.2019 
 
 

 
Faktor „k“ 

FAQ UND HANDBUCH FÜR SOLWATT-BENUTZER 
 

 
 
 
 
 

http://www.cwape.be/


 
 

CWaPE – Handbuch für Solwatt-Benutzer – Faktor „k“ – 07.01.2019 2 

INHALTSVERZEICHNIS 
 
1. EINFÜHRUNG ........................................................................................................................ 3 

2. HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN .................................................................................................. 4 

2.1. WAS IST DER FAKTOR „K“? ........................................................................................................................ 4 
2.2. WER IST VOM REDUKTIONSFAKTOR „K“ DER DAUER DER GEWÄHRUNG GRÜNER BESCHEINIGUNGEN BETROFFEN? ....... 5 
2.3. WANN REICHT MAN EINEN ANTRAG EIN? ...................................................................................................... 5 
2.4. WIE REICHT MAN EINEN ANTRAG EIN? .......................................................................................................... 5 
2.5. WAS MUSS DER ANTRAG ENTHALTEN? ......................................................................................................... 6 
2.6. WAS VERSTEHT MAN UNTER „EXTERNEM STÖREFFEKT“? .................................................................................. 6 

3. HANDBUCH FÜR BENUTZER ................................................................................................... 7 

3.1. STARTSEITE ............................................................................................................................................. 7 
3.2. WARNSEITE ............................................................................................................................................. 8 
3.3. SEITE DES ANTRAGS AUF ÜBERPRÜFUNG ....................................................................................................... 9 

 
  



 
 

CWaPE – Handbuch für Solwatt-Benutzer – Faktor „k“ – 07.01.2019 3 

1. EINFÜHRUNG 

 
Ziel dieses Handbuchs ist es, Sie Schritt für Schritt bei der Nutzung des Extranet-Services im Rahmen 
der Einreichung Ihres Dossiers bei der CWaPE anzuleiten, um eine Befreiung vom durch den Minister 
festgelegten Faktor „k“ zu erhalten und um einen eigenen Faktor „k“ für Ihre Anlage zu nutzen. Ein 
weiteres Ziel ist es, Ihnen jene Informationen zu geben, die für die ein gutes Verständnis der 
angegebenen Daten erforderlich sind. 
 
Dieser Extranet-Service bietet Ihnen die Möglichkeit: 
 
 Ihre Zählerablesungen einzugeben, um Ihre grünen Bescheinigungen zu erhalten; 
 Ihre grünen Bescheinigungen zu verkaufen; 
 einen chronologischen Überblick Ihrer Zählerablesungen und Ihrer Transaktionen zu erhalten; 
 den Saldo Ihrer Wertschriftenkonten abzurufen; 
 ihr persönlichen Daten abzuändern; 
 jedoch auch, Ihr Dossier einzureichen, um einen eigenen Faktor „k“ für Ihre Anlage zu 

nutzen. 
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2. HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN 

2.1. Was ist der Faktor „k“? 

Das Recht zum Erhalt grüner Bescheinigungen ist gemäß Artikel 15, § 1, Absatz 1 des Erlasses der 
wallonischen Regierung vom 30. November 2006 über die Förderung von Grünstrom aus erneuerbaren 
Energiequellen oder Kraft-Wärme-Kopplung („EWR“) auf 15 Jahre begrenzt. 
 
Dieselbe Bestimmung sieht jedoch vor, dass nach zehn Jahren der Gewährung die Anzahl der für die 
folgenden fünf Jahre zu vergebenden grünen Bescheinigungen durch Anwendung einer durch den 
Minister festgelegten Formel (Faktor „k“) verringert wird.  
 
Der Reduktionsfaktor „k“ gibt den Prozentsatz der Gewährungsrate für grüne Bescheinigungen an, die 
für Erzeugungsanlagen für Grünstrom vom elften bis zum 15. Jahr zu vergeben sind. Ein Faktor „k“ von 
0 % bedeutet also, dass ab dem elften Jahr keine grüne Bescheinigung mehr gewährt wurde.  
 
Ursprünglich war der Faktor „k“, der für eine Fotovoltaikanlage mit einer Leistung bis zu 10 kW 
angewendet werden musste, der Faktor „k“, der am Datum der Anzahlung, dem Datum des grünen 
Darlehens oder dem Datum der Vergabe des öffentlichen Auftrags bezüglich dieser Anlage (Artikel 15, 
§ 1, Absatz 6 des EWR) galt. 
 
Nach einer Abänderung der Vorschriften 2014 wurde dieses Prinzip für jene Anlagen, deren 
Referenzdatum vor dem 1. Dezember 2011 liegt, korrigiert.1 Der Minister wurde damit beauftragt, für 
diese die Anwendung eines Faktors „k“ vorzusehen, welcher von jenem abweicht, der ursprünglich 
vorgesehen war (Artikel 15, §1ter, Absatz 1 des EWR). Der aktuelle geltende neue Faktor „k“ wurde im 
Ministerialerlass vom 29. November 2018 festgelegt, welcher am 3. Januar 2019 im Belgischen 
Staatsblatt veröffentlicht wurde2. 
 
Um die negativen Effekte dieser Abänderung des Faktors „k“ zu kompensieren, ist in derselben 
Bestimmung vorgesehen, dass die Erzeuger, an welche sich diese Maßnahme richtet, die Anwendung 
eines Faktors „k“ für ihre Anlage nutzen können (günstiger als der Faktor „k“, der im Ministerialerlass 
vom Donnerstag, 29. November 2018 festgelegt wurde) – durch den Nachweise eines der folgenden 
Elemente: 
 

1. Unterschreitung der zum Zeitpunkt der Installation geltenden Referenzrentabilität durch die 
Fotovoltaikanlage nach Anwendung des neuen, durch den Minister am 29. November 2018 
festgelegten Faktors „k“; 

 
2.  Eine externe, störende Auswirkung auf die laufenden Vereinbarungen oder Verträge, die aus der 

Anwendung des neuen, durch den Minister am 29. November 2018 festgelegten Faktors „k“ 
resultiert und die den Erzeuger finanziell, nachteilig und unwiderruflich beeinflusst. 

 
Um einen Faktor „k“ für ihre Anlage zu nutzen, müssen die betroffenen Erzeuger ein Dossier bei der 
CWaPE einreichen, wie dies im Folgenden genau ausgeführt ist. 
  
Die CWaPE ist danach dafür zuständig, dem Minister auf Grundlage dieses Dossiers eine Stellungnahme 
vorzulegen. 

                                                           
1 Es handelt sich um Anlagen, deren Datum der Anzahlung, Datum des grünen Darlehens oder Datum der Vergabe des 

öffentlichen Auftrags vor dem 1. Dezember 2011 liegt. 
2 Ministerialerlass vom 29, November 2018 zur Abänderung des Ministerialerlasses vom 29. September 2011 zur 

Festlegung des Reduktionsfaktors „k“ ab 1. Oktober 2011 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=du&pub_date=2019-01-03&caller=list&numac=2018206450
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=du&pub_date=2019-01-03&caller=list&numac=2018206450
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2.2. Wer ist vom Reduktionsfaktor „k“ der Dauer der Gewährung grüner 
Bescheinigungen betroffen? 

SOLWATT-Anlagen, die von den Änderungen des Faktors „k“3 betroffen sind, sind Fotovoltaikanlagen 
mit einer Leistung von bis zu 10 kW, deren Modalitäten der Gewährung grüner Bescheinigungen jene 
sind, die bis zum 30. November 2011 gültig waren. 
 
Für Anlagen von nach dem 30. November 2011 wird die Regelung nicht durch die eingebrachten 
Abänderungen verändert (Faktor „k“ ist gleich 0), da ihre Dauer der Gewährung zehn Jahre beträgt. 
 
Es ist anzumerken, dass die SOLWATT-Anlagen, deren Inbetriebsetzung (Datum der RGIE-Kontrolle 
maßgeblich) vor dem 1. Januar 2009 erfolgte, nicht beeinflusst werden, da der Faktor „k“, der sie 
betrifft, 100 % beträgt4. Dies ist mit einer Dauer der Gewährung der grünen Bescheinigungen von 
15 Jahren gleichbedeutend. 
 

2.3. Wann reicht man einen Antrag ein? 

Gemäß Artikel 15, § 1 ter des EWR haben Sie über die Einreichung eines Dossiers bei der CWaPE die 
Möglichkeit zum Erhalt einer Befreiung vom durch den Minister bestimmten Faktor „k“ und zur 
Inanspruchnahme eines eigenen Faktors „k“ für Ihre Anlage: 
 

„Jeder Erzeuger im Sinne von Absatz 1, der erstmals nach dem 31. Dezember 2009 das Recht auf 
den Erhalt der ersten grünen Bescheinigung erhielt, kann innerhalb eines Zeitraums zwischen 18 
Monaten und gemäß Paragraph 1, Absatz 3 spätestens zum Ende des Zeitraums von zehn Jahren 
ein Dossier bei der CWaPE einreichen, um den Faktor „k“ seiner Anlage in Anspruch zu nehmen.  
 
Jeder Erzeuger im Sinne von Absatz 1, der erstmals vor dem 1. Januar 2010 das Recht auf den Erhalt 
der ersten grünen Bescheinigung erhielt, kann bis spätestens 31. Dezember 2019 ein Dossier bei 
der CWaPE einreichen, um den Faktor „k“ seiner Anlage in Anspruch zu nehmen. (…)“. 

 

2.4. Wie reicht man einen Antrag ein? 

Um alle Anträge der vom Faktor „k“ betroffenen Erzeuger zu berücksichtigen, hat die CWaPE ein  
IT-Verfahren für die Einbringung und die Verarbeitung von Dossiers festgelegt. Dieses ist über das 
Extranet e-cwape zugänglich. 
 
Das zu befolgende Verfahren ist im zweiten Teil dieses Dokuments genau aufgeführt. 
 
  

                                                           
3 Eingebracht einerseits durch den Erlass der wallonischen Regierung vom 2. Oktober 2014, abgeändert durch 

den Erlass der wallonischen Regierung vom 11. Oktober 2018, sowie andererseits durch den Ministerialerlass 
vom 29. November 2018 zur Abänderung des Ministerialerlasses vom 29. September 2011 zur Festlegung des 
Reduktionsfaktors „k“ ab 1. Oktober 2011.) 

4 In Folge der Verabschiedung des Ministerialerlasses vom 29. November 2018 
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2.5. Was muss der Antrag enthalten? 

Gemäß Artikel 15, § 1 ter des EWR haben Sie über die Einreichung eines Dossiers bei der CWaPE die 
Möglichkeit zum Erhalt einer Befreiung vom durch den Minister bestimmten Faktor „k“ und zur 
Inanspruchnahme eines eigenen Faktors „k“ für Ihre Anlage: 
 

„(...) Das Dossier enthält mindestens den Nachweis eines der folgenden Elemente: 
 
1. Die Unterschreitung der zum Zeitpunkt der Installation geltenden Referenzrentabilität durch die 
Fotovoltaikanlage nach Anwendung des neuen, durch den Minister gemäß Absatz 1 festgelegten 
Faktors „k“. 
 
2. Eine externe, störende Auswirkung auf die laufenden Vereinbarungen oder Verträge, die aus der 
gemäß Paragraph 1, Absatz 6 festgelegten Änderung des Anfangszeitraums der Bewilligung 
resultiert und die den Erzeuger finanziell, nachteilig und unwiderruflich beeinflusst. (…)“. 

 
In diesem Rahmen hat die CWaPE in ihrem IT-Verfahren Felder für wirtschaftliche und technische 
Daten sowie für eventuelle externe Störeffekte vorgesehen, welche der Erzeuger ausfüllen muss, 
damit die CWaPE entweder die Unterschreitung der zum Zeitpunkt der Installation geltenden 
Referenzrentabilität durch die Fotovoltaikanlage oder einen externen Störeffekt feststellen kann. 
 
Damit Ihr Antrag vollständig und zulässig ist, müssen Sie im Rahmen dieses IT-Verfahrens eine Kopie 
der Rechnungen für den Kauf der vom Faktor „k“ betroffenen Fotovoltaikeinheit vorlegen. 
 
Falls Sie einen externen Störeffekt geltend machen, müssen Sie zusätzlich zu den Rechnungen eine 
Kopie der laufenden Vereinbarungen oder Verträge vorlegen. 
 

2.6. Was versteht man unter „externem Störeffekt“? 

Der externe Störeffekt, der sich aus der Abänderung des ursprünglichen festgelegten Zeitraums für die 
Gewährung ergibt, geht davon aus, dass es eine nachteilige und unwiderrufliche finanzielle 
Auswirkung für den Erzeuger gibt und zwar in einem solchen Ausmaß, dass eine Rückübertragung 
grüner Bescheinigungen auf einen Dritten während eines Zeitraums, der über jenem des Faktors „k“ 
liegt, die verpflichtende, unwiderrufliche und unkündbare Gegenleistung zu den durch diesen Dritten 
im Rahmen einer Vereinbarung erbrachten Leistungen darstellt (Beispiele: Verträge zur 
Fremdinvestition, Drittzahler, Win-win etc.). 
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3. HANDBUCH FÜR BENUTZER 

 

3.1. Startseite 

Wenn Sie sich auf der Startseite in ihrem CWaPE-Konto einloggen und wenn Sie dazu berechtigt sind, 
ein Dossier einzureichen, um einen eigenen Faktor „k“ für Ihre Anlage in Anspruch zu nehmen, 
erscheint ein rotes Band oben auf Ihrem Bildschirm. 

 
 
Wenn Sie die Liste der berechtigten Erzeugungsstandorte und/oder -einheiten sehen möchten, 
müssen Sie auf dieses Band klicken. 
 
Nach dem Klicken erscheint eine neue Seite mit der Liste der berechtigten Erzeugungsstandorte 
und/oder -einheiten: 
 

 
 
In der Spalte „Antragsstatus“ finden Sie das Datum, bis zu welchem der Antrag eingereicht werden 
kann.  
 
Wenn Sie einen Antrag einreichen möchten, müssen Sie auf die berechtigte Einheit in der Spalte 
„Antragsstatus“ klicken. 
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3.2. Warnseite 

Um das Verfahren zu starten, müssen Sie erklären, dass Sie die Gesetzestexte gelesen und zur Kenntnis 
genommen haben, indem Sie das Feld unten auf der Seite ankreuzen und dann auf „Beginn des 
Verfahrens“ klicken. 
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3.3. Seite des Antrags auf Überprüfung 

Auf dieser Seite werden Sie dazu aufgefordert, die wirtschaftlichen und technischen Daten zu Ihrer 
Erzeugungseinheit einzugeben, um die Unterschreitung der zum Zeitpunkt der Installation geltenden 
Referenzrentabilität durch die Fotovoltaikanlagen nach Anwendung des neuen, durch den Minister 
gemäß Absatz 1 festgelegten Faktors „k“ zu zeigen. 
 
Sie haben auch die Möglichkeit, einen externen Störeffekt für laufende Vereinbarungen oder Verträge 
zu zeigen (Fremdinvestition, Drittzahler, sogenannte „Win-win“-Verträge etc.), welcher sich aus der 
Abänderung des ursprünglichen Zeitraums der Gewährung ergibt und welcher Sie finanziell nachteilig 
und unwiderruflich beeinflusst. Füllen Sie dazu die dafür vorgesehenen Felder aus. 
 

 
 
Wenn Ihr Antrag fertig ist, können Sie auf den Button „An die CWaPE schicken“ klicken. 
 
Wenn keine Information fehlt, werden Sie auf die Hauptseite weitergeleitet, wo Sie feststellen können, 
dass der Status Ihres Antrags nun auf „In Bearbeitung“ geändert wurde. 
 
Andernfalls werden die fehlenden Angaben in Rot angezeigt. 
 
 
 

* * 
* 


	1. EINFÜHRUNG
	2. HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
	2.1. Was ist der Faktor „k“?
	2.2. Wer ist vom Reduktionsfaktor „k“ der Dauer der Gewährung grüner Bescheinigungen betroffen?
	2.3. Wann reicht man einen Antrag ein?
	2.4. Wie reicht man einen Antrag ein?
	2.5. Was muss der Antrag enthalten?
	2.6. Was versteht man unter „externem Störeffekt“?

	3. HANDBUCH FÜR BENUTZER
	3.1. Startseite
	3.2. Warnseite
	3.3. Seite des Antrags auf Überprüfung


